
Grundschule Adelsdorf 
Obere Bachgasse 21 

91325 Adelsdorf 

Telefon: 09195/9432-460 

Fax: 09195/9432-260 

E-Mail: sekretariat@grundschule-adelsdorf.de 

Internet: www.schule-adelsdorf.de 

Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht  

Name, Vorname des Schülers / der Schülerin: Klasse: 

Beurlaubung wird beantragt: 

vom bis 

Datum (ggfs. Uhrzeit) Datum (ggfs. Uhrzeit) 

Wichtige Hinweise: 

- Angekündigte Leistungsnachweise (z.B. Probearbeiten) dürfen deswegen nicht versäumt

werden!

- Uns/Mir ist bekannt, dass versäumter Unterrichtsstoff zuverlässig eigenständig nachgeholt

werden muss.

- Von den Hinweisen auf der Rückseite habe ich Kenntnis genommen.

Begründung: 

Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

genehmigt:  ja  nein 

Begründung: 

Ort, Datum Schulstempel/Unterschrift 

mailto:sekretariat@grundschule-adelsdorf.de
http://www.schule-adelsdorf.de/


HINWEISE zur Beurlaubung von Schülern

Anträge auf Beurlaubung von Schülern müssen rechtzeitig bei der Schule eingereicht 

werden. 

Nach § 63 Abs. 3.2 Nds. Schulgesetz (NSchG) besteht für jeden Schüler u. a. die Verpflichtung 

zur Teilnahme am Unterricht. Der Schüler kann von der Teilnahmepflicht nur gemäß § 63 Abs. 

3.2 (Befreiung vom Unterricht) NSchG beurlaubt oder vom Unterricht in einzelnen Fächern 

oder von einzelnen Schulveranstaltungen befreit werden.  

Eine Beurlaubung vom Schulbesuch kann nur aus wichtigen Gründen auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten erfolgen und wenn nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht 

den Zweck hat, die Schulferien zu verlängern.  

Wichtige Gründe können z. B. sein: 

- Persönliche Anlässe (z. B. Hochzeit, Jubiläum, Todesfall)

- Erholungsmaßnahmen (wenn der Arzt/das Gesundheitsamt die Maßnahme für

erforderlich hält)

- Vorübergehende, unumgänglich erforderliche Schließung des Haushaltes wegen

besonderer persönlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse der Eltern (z. B. Kranken- 

 hausaufenthalt, Betriebsferien). Die Schließung des Haushaltes ist nicht als unum- 

 gänglich dringend anzusehen, wenn sie nur den Zweck hat, preisgünstigere Urlaubs- 

 tarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen.  

Das Vorliegen eines wichtigen Grundes ist auf Verlangen durch geeignete Bescheinigungen 

(z. B. des Arbeitgebers) nachzuweisen.  

Nach § 63 Abs. 1 NSchG haben die Erziehungsberechtigten dafür Sorge zu tragen, dass der 

Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig 

teilnimmt.  

Nach § 176 NSchG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig als 

Erziehungsberechtigter nicht dieser Verpflichtung nachkommt. Diese Ordnungswidrigkeit 

kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 


	Name Vorname des Schülers  der Schülerin: 
	Klasse: 
	Datum ggfs Uhrzeit: 
	Datum ggfs Uhrzeit_2: 
	Ort Datum: 
	Beurlaubung wird beantragt vom bis Datum ggfs Uhrzeit Datum ggfs Uhrzeit: 


